
Beilagen zu den stenographlsc:hen Protokollen des Burgenländlschen Landtag.. der XIII. Wahlperiode

AusschuOberlcht

Bericht des Rechts- und Finanzausschusses

Beilage 126

über den Gesetzentwurf (Beilage 98) zur Förderung
der kullurellen TiUgkell (Burgenlindisches Kullur
lörderungsgesetz) (ZI. 13 - 56).

Der Rechtsausschuß hat sich mit dem Gesetz
entwurf in seiner 17. Sj.t:zung am 4. Dezember 1980
und der Finanzausschuß in eemer 15. Sitzung eben
falls am 4. Dezember 1980 befaßt.

Abgeordneter Or. Dax erstattete in beiden Aus
echüseen den Bericht und stellte i n beiden Ausechüs
sen den Antrag, die Regierungsvorlage roH Abände
rungen und Ergänzungen anzunehmen. Der Antrag
des Berichterstatters wurde sowohl Im Rechtsaus
schuß als auch im Finanzausschuß einst immig an
genommen.

Der Rechtsausschuß und der Finanzausschuß etel
len somit den Antrag, den Gesetzentwurt (Beilage
98) zur Förderung der kulturellen Tätigkeit mit nach
stehenden Abänder:ungen und El'Qänzungen anzu
nehmen:

1.) Der § 1 Abs. 4 soll richtig laut en:
..(4) Die Kulturföl"derung der Gemeinden ist eine
Angelegenheit ihres eigenen Wirkungsbereiches.
Soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes für
die Förderung im örtlichen Bereich in Betracht
kommen, sotten auch die Gemeinden eine ange
messene Kulturförderung vornehmen."

2.) Der § 5 Abs. 1 IU. e soll richtig lauten:
"a) Heimat- und Brauchtumspflege (Volkskulturr

3.) Der § 5 Abs. 2 soll richtig lauten:
,,(2) Den Kulturbeiräten gehören acht in den Im
Abs. 1 lit. a bis I genannten Bereichen tätige I

Der 8ericht-erstatte r :
Or. Dax eh.

oder sonst fachlich befähigte Mitglieder an. DIe
se Mitglieder sind von der Landesregierung nach
Anhörung der überr eqicneten Kultur- und Bil
dungsvereinigungen über Vorschlag des rur die
Iwlturelten Angelegenheiten zuständigen Mitgl ie
des der Landesregierung zu bestelten."

4.) Der § 6 soll einen neuen Absatz 12 erhalten. DIe
ser sol l lauten:
,,(12) Die Gesdläftsstetle der Kulturbeiräte Ist die
nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Lan
desreg.!erung für die Förderung der Kultur zu
ständige Abtei lung."

Auf Grund der im Gesetzestext vorgeschlagenen
Änderungen und Ergänzungen sollen die Erläuterun
gen nachstehende Änder.ungen erfahren:

1.) Der letzte Absatz des I. Tei les der Erläuterungen
(Seite 2) soll richti g lauten :
"Der vorliegende Gesetzentw urf hat die Tätigkeit
des Landes als Träger von Privatrechten zum ae
genstarnd und stützt sich in kompetenzrechtlicher
Hinsicht auf Art . 17 S-VG."

2.) Die beiden letzten Sätze der Erläuterungen zu
§ 1, Abs. 4 (Seite 3) sollen richtig lauten:
,,·Damlt ist gleichzeitig auch der Auftrag an die
Landespolitik verbunden, die kommunaei Kultur
politik noch mehr als bisher zu fördern. Leistun
gen der Gemeinden tauen In Ihren eigenen Wir
kungsbereich."

3.) Die Erläuterungen zu § 6 (Seite 4) sollen ersatz
los gestr ichen werden.

Der Obmann des Rechtsausschusses:
Meser eh.

Der Obmann des Finanzausschusses:
Resch eh .


